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Allgemeine Lieferbedingungen 
der SIGRIST-PHOTOMETER AG, CH-6373 Ennetbürgen/Schweiz 
Stand 01.01.2013 
 
1 Allgemeines 

1.1 Der Vertrag ist mit dem Emp-
fang der schriftlichen Bestäti-
gung des Lieferanten, dass er 
die Bestellung annimmt (Auf-
tragsbestätigung), abgeschlos-
sen. Angebote, die keine An-
nahmefrist (Gültigkeit) enthal-
ten, sind unverbindlich. 

1.2 Diese allgemeinen Lieferbedin-
gungen sind verbindlich, wenn 
sie im Angebot oder in der Auf-
tragsbestätigung als anwendbar 
erklärt werden. Anderslautende 
Bedingungen des Bestellers ha-
ben nur Gültigkeit, soweit sie 
vom Lieferanten ausdrücklich 
schriftlich angenommen wor-
den sind. 

1.3 Alle Vereinbarungen und 
rechtserheblichen Erklärungen 
der Vertragsparteien bedürfen 
zu ihrer Gültigkeit der Schrift-
form. 

2 Umfang der Lieferungen 
und Leistungen 

Die Lieferungen und Leistungen 
des Lieferanten sind in der Auf-
tragsbestätigung einschliesslich 
eventueller Beilagen zu dieser 
abschliessend aufgeführt. 

3 Pläne und technische Un-
terlagen 

3.1 Prospekte und Kataloge sind 
ohne anderweitige Vereinba-
rung nicht verbindlich. Angaben 
in technischen Unterlagen sind 
nur verbindlich, soweit sie aus-
drücklich zugesichert sind. 

3.2 Jede Vertragspartei behält sich 
alle Rechte an Plänen und tech-
nischen Unterlagen vor, die sie 
der anderen ausgehändigt hat. 
Die empfangende Vertragspar-
tei anerkennt diese Rechte und 
wird die Unterlagen nicht aus-
serhalb des Zwecks verwenden, 
zu dem sie ihr übergeben wor-
den sind. 

4 Preise 

4.1 Mangels anderweitiger Verein-
barung verstehen sich alle Prei-
se netto, exklusiv MWST, ab 
Werk, ohne Verpackung, ohne 
irgendwelche Abzüge. 

4.2 Der Lieferant behält sich eine 
Preisanpassung vor, falls sich 
zwischen dem Zeitpunkt des 
Angebots und der vertragsmäs-
sigen Erfüllung die Lohnansätze 
oder die Materialpreise ändern. 
Eine angemessene Preisanpas-
sung erfolgt ausserdem, wenn 
die Lieferfrist nachträglich aus 
einem der in Ziff. 7.2 genannten 
Gründe verlängert wird oder 
die vom Besteller gelieferten 
Unterlagen den tatsächlichen 
Verhältnissen nicht entspro-
chen haben oder unvollständig 
sind.  

5 Zahlungsbedingungen 

5.1 Die Zahlungen sind am Domizil 
des Lieferanten ohne Abzug von 
Skonto, Spesen, Steuern, Abga-
ben, Gebühren, Zöllen und der-
gleichen zu leisten. 

5.2 Mangels anderweitiger Verein-
barung ist der Preis innert 30 
Tagen nach Ablieferung zu be-
zahlen.  
Bei Rechnungsbeträgen ab 
CHF 50'000.- gelten folgende 
Zahlungsbedingungen:  
1
/3 bei Bestellung  

1
/3 bei Versandbereitschaft  

1
/3 innert 30 Tagen nach Liefe-

rung. 

5.3 Hält der Besteller die vereinbar-
ten Zahlungstermine nicht ein, 
so hat er ohne Mahnung vom 
Zeitpunkt der vereinbarten Fäl-
ligkeit an einen Zins von 5% zu 
entrichten. Der Ersatz weiteren 
Schadens bleibt vorbehalten. 

6 Eigentumsvorbehalt 

Der Lieferant bleibt Eigentümer 
seiner gesamten Lieferungen, 

bis er die Zahlungen gemäss 
Vertrag vollständig erhalten 
hat. Der Besteller ist verpflich-
tet, bei Massnahmen, die zum 
Schutze des Eigentums des Lie-
feranten erforderlich sind, mit-
zuwirken; insbesondere er-
mächtigt er den Lieferanten mit 
Abschluss des Vertrages, auf 
Kosten des Bestellers die Ein-
tragung oder Vormerkung des 
Eigentumsvorbehalts in öffent-
lichen Registern, Büchern oder 
dergleichen gemäss den betref-
fenden Landesgesetzen vorzu-
nehmen und alle diesbezügli-
chen Formalitäten zu erfüllen.  
 
Der Besteller wird die geliefer-
ten Gegenstände auf seine Kos-
ten während der Dauer des Ei-
gentumsvorbehalts instandhal-
ten und zugunsten des Liefe-
ranten gegen Diebstahl, Bruch, 
Feuer, Wasser und sonstige Ri-
siken versichern. Er wird ferner 
alle Massnahmen treffen, damit 
der Eigentumsanspruch des Lie-
feranten weder beeinträchtigt 
noch aufgehoben wird. 

7 Lieferfrist 

7.1 Die Lieferfrist beginnt, sobald 
der Vertrag abgeschlossen ist, 
sämtliche behördlichen Forma-
litäten wie Einfuhr-, Ausfuhr-, 
Transit- und Zahlungsbewilli-
gungen eingeholt, die bei Be-
stellung zu erbringenden Zah-
lungen und allfälligen Sicherhei-
ten geleistet sowie die wesent-
lichen technischen Punkte be-
reinigt worden sind. Die Liefer-
frist ist eingehalten, wenn bis 
zu ihrem Ablauf die Versandbe-
reitschaftsmeldung an den Be-
steller abgesandt worden ist. 

7.2 Die Lieferfrist verlängert sich 
angemessen:  
 
a) wenn dem Lieferanten die 
Angaben, die er für die Erfül-
lung des Vertrages benötigt, 
nicht rechtzeitig zugehen, oder 
wenn sie der Besteller nach-
träglich abändert und damit ei-
ne Verzögerung der Lieferun-
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gen oder Leistungen verur-
sacht;  
b) wenn Hindernisse auftreten, 
die der Lieferant trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt 
nicht abwenden kann, ungeach-
tet, ob sie bei ihm, beim Bestel-
ler oder bei einem Dritten ent-
stehen. Solche Hindernisse sind 
beispielsweise Epidemien, Mo-
bilmachung, Krieg, Aufruhr, er-
hebliche Betriebsstörungen, 
Unfälle, Arbeitskonflikte, ver-
spätete oder fehlerhafte Zulie-
ferung der nötigen Rohmateria-
lien, Halb- oder Fertigfabrikate, 
Ausfall von wichtigen Werkstü-
cken, behördliche Massnahmen 
oder Unterlassungen, Naturer-
eignisse;  
 
c) wenn der Besteller oder Drit-
te mit den von ihnen auszufüh-
renden Arbeiten im Rückstand 
oder mit der Erfüllung ihrer ver-
traglichen Pflichten im Verzug 
sind, insbesondere wenn der 
Besteller die Zahlungsbedin-
gungen nicht einhält. 

7.3 Der Besteller ist berechtigt, für 
verspätete Lieferungen eine 
Verzugsentschädigung geltend 
zu machen, soweit eine Ver-
spätung nachweisbar durch den 
Lieferanten verschuldet wurde 
und der Besteller einen Scha-
den als Folge dieser Verspätung 
belegen kann. Diese Entschädi-
gung darf jedoch den Verlust 
nicht übersteigen, den die ver-
tragsbrüchige Partei bei Ver-
tragsabschluss als mögliche 
Folge des Verzugs vorausgese-
hen hat. Wird dem Besteller 
durch Ersatzlieferung ausgehol-
fen, fällt der Anspruch auf eine 
Verzugsentschädigung dahin.  
 
Die Verzugsentschädigung be-
trägt für jede volle Woche der 
Verspätung höchstens ½ %, ins-
gesamt aber nicht mehr als 5 %, 
berechnet auf dem Vertrags-
preis des verspäteten Teils der 
Lieferung. Die ersten zwei Wo-
chen der Verspätung geben 
keinen Anspruch auf eine Ver-
zugsentschädigung.  
 
Nach Erreichen des Maximums 
der Verzugsentschädigung hat 
der Besteller dem Lieferanten 
schriftlich eine angemessene 
Nachfrist anzusetzen. Wird die-
se Nachfrist aus Gründen, die 

der Lieferant zu vertreten hat, 
nicht eingehalten, ist der Be-
steller berechtigt, die Annahme 
des verspäteten Teils der Liefe-
rung zu verweigern. Ist ihm eine 
Teilannahme wirtschaftlich un-
zumutbar, so ist er berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten 
und bereits geleistete Zahlun-
gen gegen Rückgabe erfolgter 
Lieferungen zurückzufordern. 

7.4 Wegen Verspätung der Liefe-
rungen oder Leistungen hat der 
Besteller keine Rechte und An-
sprüche ausser den in dieser 
Ziff. 7 ausdrücklich genannten. 
Diese Einschränkung gilt nicht 
für rechtswidrige Absicht oder 
grobe Fahrlässigkeit des Liefe-
ranten, jedoch gilt sie auch für 
rechtswidrige Absicht oder gro-
be Fahrlässigkeit von Hilfsper-
sonen. 

8 Übergang von Nutzen und 
Gefahr 

8.1 Nutzen und Gefahr gehen 
spätestens mit Abgang der Lie-
ferungen ab Werk auf den Be-
steller über. 

8.2 Wird der Versand auf Begehren 
des Bestellers oder aus sonsti-
gen Gründen, die der Lieferant 
nicht zu vertreten hat, verzö-
gert, geht die Gefahr im ur-
sprünglich für die Ablieferung 
ab Werk vorgesehenen Zeit-
punkt auf den Besteller über. 
Von diesem Zeitpunkt an wer-
den die Lieferungen auf Rech-
nung und Gefahr des Bestellers 
gelagert und versichert. 

9 Prüfung und Abnahme der 
Lieferungen und Leistun-
gen 

9.1 Der Lieferant wird die Lieferun-
gen und Leistungen vor Versand 
stichprobenweise prüfen. Ver-
langt der Besteller weiterge-
hende Prüfungen, sind diese 
besonders zu vereinbaren und 
vom Besteller zu bezahlen. 

9.2 Der Besteller hat die Lieferun-
gen und Leistungen innert an-
gemessener Frist zu prüfen und 
dem Lieferanten eventuelle 

Mängel unverzüglich schriftlich 
zu rügen. Unterlässt er dies, 
gelten die Lieferungen und Leis-
tungen als genehmigt. 

9.3 Der Lieferant hat die ihm ge-
mäss Ziff. 9.2 mitgeteilten 
Mängel so rasch als möglich zu 
beheben, und der Besteller hat 
ihm hierzu Gelegenheit zu ge-
ben. Die Nachbesserung erfolgt 
am Ort der Ablieferung. Bei 
Nachbesserung am Ort der Sa-
che hat der Besteller die daraus 
entstehenden Mehrkosten zu 
übernehmen. 

9.4 Die Durchführung einer Ab-
nahmeprüfung sowie die Fest-
legung der dafür geltenden Be-
dingungen bedürfen einer be-
sonderen Vereinbarung. 

9.5 Wegen Mängel irgendwelcher 
Art an Lieferungen oder Leis-
tungen hat der Besteller keine 
Rechte und Ansprüche ausser 
den in dieser Ziff. 9 sowie in 
Ziff. 10 (Gewährleistung, Haf-
tung für Mängel) ausdrücklich 
genannten. 

10 Gewährleistung, Haftung 
für Mängel 

10.1 Die Gewährleistungsfrist be-
trägt 24 Monate. Sie beginnt 
mit dem Abgang der Lieferun-
gen ab Werk oder mit der even-
tuell vereinbarten Abnahme 
der Lieferungen und Leistungen 
oder, soweit der Lieferant auch 
die Montage übernommen hat, 
mit deren Beendigung. Werden 
Versand, Abnahme oder Mon-
tage aus Gründen verzögert, die 
der Lieferant nicht zu vertreten 
hat, endet die Gewährleistungs-
frist spätestens 24 Monate 
nach Meldung der Versandbe-
reitschaft.  
 
Für ersetzte oder reparierte 
Teile beginnt die Gewährleis-
tungsfrist neu zu laufen und 
dauert 6 Monate ab Ersatz, Ab-
schluss der Reparatur oder ab 
Abnahme, höchstens aber bis 
zum Ablauf einer Frist, die das 
Doppelte der Gewährleistungs-
frist gemäss vorhergehendem 
Absatz beträgt.  
 
Die Gewährleistung erlischt 
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vorzeitig, wenn der Besteller 
oder Dritte unsachgemäss Än-
derungen oder Reparaturen 
vornehmen oder wenn der Be-
steller, falls ein Mangel aufge-
treten ist, nicht umgehend alle 
geeigneten Massnahmen zur 
Schadensminderung trifft und 
dem Lieferanten Gelegenheit 
gibt, den Mangel zu beheben. 

10.2 Der Lieferant verpflichtet sich, 
auf schriftliche Aufforderung 
des Bestellers alle Teile der Lie-
ferungen des Lieferanten, die 
nachweisbar infolge schlechten 
Materials, fehlerhafter Kon-
struktion oder mangelhafter 
Ausführung bis zum Ablauf der 
Gewährleistungsfrist schadhaft 
oder unbrauchbar werden, so 
rasch als möglich nach seiner 
Wahl auszubessern oder zu er-
setzen. Ersetzte Teile werden 
Eigentum des Lieferanten, so-
fern er nicht ausdrücklich da-
rauf verzichtet.  
Der Lieferant trägt die in sei-
nem Werk anfallenden Kosten 
der Nachbesserung. Der Trans-
port des nachzubessernden 
Materials vom Besteller in das  
Werk des Lieferanten und zu-
rück geht zu Lasten des Bestel-
lers. Bei Nachbesserung am Ort 
der Sache hat der Besteller die 
daraus entstehenden Mehrkos-
ten zu übernehmen. 

10.3 Zugesicherte Eigenschaften sind 
nur jene, die in der Auftragsbe-
stätigung oder in den Spezifika-
tionen ausdrücklich als solche 
bezeichnet worden sind. Die 
Zusicherung gilt längstens bis 
zum Ablauf der Gewährleis-
tungsfrist.  
 
Sind die zugesicherten Eigen-
schaften nicht oder nur teilwei-
se erfüllt, hat der Besteller zu-
nächst Anspruch auf unverzüg-
liche Nachbesserung durch den 
Lieferanten. Hierzu hat der Be-
steller dem Lieferanten die er-
forderliche Zeit und Gelegen-
heit zu gewähren. Gelingt diese 
Nachbesserung nicht oder nur 
teilweise, hat der Besteller An-
spruch auf die für diesen Fall 
vereinbarte Entschädigung o-
der, sofern eine solche Verein-
barung nicht getroffen wurde, 
auf eine angemessene Herab-
setzung des Preises. Ist der 
Mangel derart schwerwiegend, 

dass er nicht innert angemes-
sener Frist behoben werden 
kann, und sind die Lieferungen 
oder Leistungen zum bekannt 
gegebenen Zweck nicht oder 
nur in erheblich vermindertem 
Masse brauchbar, hat der Be-
steller das Recht, die Annahme 
des mangelhaften Teils zu ver-
weigern oder, wenn ihm eine 
Teilannahme wirtschaftlich un-
zumutbar ist, vom Vertrag zu-
rückzutreten. Der Lieferant 
kann nur dazu verpflichtet wer-
den, die Beträge zurückzuer-
statten, die ihm für die vom 
Rücktritt betroffenen Teile be-
zahlt worden sind. 

10.4 Glasteile, Dichtungen, Lampen 
und Sicherungen sind von der 
Gewährleistung und Haftung 
des Lieferanten ausgeschlossen. 
Ausgeschlossen sind auch 
Schäden, die nicht nachweisbar 
infolge schlechten Materials, 
fehlerhafter Konstruktion oder 
mangelhafter Ausführung ent-
standen sind, z.B. infolge natür-
licher Abnützung, mangelhafter 
Wartung, Missachtung von Be-
triebsvorschriften, übermässi-
ger Beanspruchung, ungeeigne-
ter Betriebsmittel, chemischer 
oder elektrolytischer Einflüsse, 
nicht vom Lieferanten ausge-
führter Bau oder Montagear-
beiten, sowie infolge anderer 
Gründe, die der Lieferant nicht 
zu vertreten hat. Überdies haf-
tet der Lieferant nur für Schä-
den, die er bei Vertragsab-
schluss als mögliche Folge der 
Vertragsverletzung vorausgese-
hen hat. 

10.5 Wegen Mängel in Material, 
Konstruktion oder Ausführung 
sowie wegen Fehlens zugesi-
cherter Eigenschaften hat der 
Besteller keine Rechte und An-
sprüche ausser den in Ziff. 10.1 
bis 10.4 ausdrücklich genann-
ten. 

11 Ausschluss weiterer Haf-
tungen des Lieferanten 

Alle Fälle von Vertragsverlet-
zungen und deren Rechtsfolgen 
sowie alle Ansprüche des Be-
stellers, gleichgültig aus wel-
chem Rechtsgrund sie gestellt 
werden, sind in diesen Bedin-
gungen abschliessend geregelt. 

Insbesondere sind alle nicht 
ausdrücklich genannten An-
sprüche auf Schadenersatz, 
Minderung, Aufhebung des 
Vertrags oder Rücktritt vom 
Vertrag ausgeschlossen. In kei-
nem Fall bestehen Ansprüche 
des Bestellers auf Ersatz von 
Schäden, die nicht am Lieferge-
genstand selbst entstanden 
sind, wie namentlich Produkti-
onsausfall, Nutzungsverluste, 
Verlust von Aufträgen, entgan-
gener Gewinn sowie von ande-
ren mittelbaren oder unmittel-
baren Schäden. Dieser Haf-
tungsausschluss gilt nicht für 
rechtswidrige Absicht oder gro-
be Fahrlässigkeit des Lieferan-
ten, jedoch gilt er auch für 
rechtswidrige Absicht oder gro-
be Fahrlässigkeit von Hilfsper-
sonen.  
 
Die Haftung des Lieferanten ist 
zudem ausgeschlossen für 
Schäden an durch den Besteller 
beigestelltem Material, wenn 
dieses eine besondere Empfind-
lichkeit aufweist, auf die der 
Lieferant nicht hingewiesen 
wurde. Unterlässt somit der Be-
steller einen solchen Hinweis, 
so wird der Lieferant selbst 
dann nicht haftbar, wenn er die 
besondere Empfindlichkeit des 
Materials hätte erkennen kön-
nen oder müssen.  
 
Im Übrigen gilt dieser Haf-
tungsausschluss nicht, soweit 
ihm zwingendes Recht entge-
gensteht. 

12 Gerichtsstand und an-
wendbares Recht 

12.1 Gerichtsstand für den Besteller 
und den Lieferanten ist der Sitz 
des Lieferanten. Der Lieferant 
ist jedoch berechtigt, den Be-
steller an dessen Sitz zu belan-
gen. 

12.2 Das Rechtsverhältnis untersteht 
dem materiellen schweizeri-
schen Recht (unter Ausschluss 
des Wiener Kaufrechts). 

 


